
Die vier Auslegungsrichtlinien 
1. Auslegung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch, sog. objektive 

Auslegung 
 

2. Auslegung nach dem Sprachverständnis des Gesetzgebers bei 
Erlass der Norm, sog. subjektive Auslegung 
 

3. Auslegung nach dem Zusammenhang des Gesetzestextes, auch 
mit anderen Gesetzen, sog. systematische Auslegung 
 

4. Auslegung nach dem Zweck des Gesetzes 
a. den der erlassende Gesetzgeber verfolgt hat, sog. subjektiv-

teleologische Auslegung 
b. den der Rechtsanwender selbst dem Gesetz unterstellt, sog. 

objektiv-teleologische Auslegung 
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Subjektive Auslegung 

§ 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
 
1Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages 
ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis zur Dauer 
von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von 
zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige 
Verlängerung eines kalendermäßig befristeten 
Arbeitsvertrages zulässig. 2Eine Befristung nach Satz 1 ist 
nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits 
zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden hat.  
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Die fünf Postulate der systematischen 
Auslegung 

1. Das Postulat der Widerspruchsfreiheit 
Das Gesetz widerspricht sich nicht selbst. 
 

2. Das Postulat der Nichtredundanz 
Das Gesetz sagt nichts Überflüssiges. 
 

3. Das Postulat der Vollständigkeit 
Das Gesetz lässt keine Regelungslücken. 
 

4. Das Postulat der systematischen Ordnung 
Die Vorschriften des Gesetzes sind sinnvoll geordnet. 
 

5. Die verfassungskonforme Auslegung 
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Widersprüche und ihre Behebung 
Vorrang der lex specialis 

 
§ 107 BGB Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

 
Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht 
lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 
 

§ 165 BGB Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter 
 
Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter 
abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass 
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. 
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Widersprüche und ihre Behebung 
Das Postulat der Erhaltung eines Anwendungsbereichs 

 
§ 241a BGB Unbestellte Leistungen 

(1) Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger 
Leistungen durch einen Unternehmer an einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen 
nicht begründet. 

(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn die Leistung nicht für den Empfänger 
bestimmt war oder in der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies 
erkannt hat oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können. 

(3) Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine nach 
Qualität und Preis gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen wird, dass er zur 
Annahme nicht verpflichtet ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat. 

 
§ 816 BGB Verfügung eines Nichtberechtigten 

(1) 1Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten 
gegenüber wirksam ist, so ist der dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung 
Erlangten verpflichtet. 2Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung 
denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 

(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber 
wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten 
verpflichtet. 
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Räuberische Erpressung 

Kombination aus § 253 und § 255 StGB: 
Wer einen Menschen mit Gewalt gegen eine 
Person oder unter Anwendung von Drohungen 
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zu 
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 
nötigt und dadurch dem Vermögen des 
Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, 
um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu 
bereichern, wird gleich einem Räuber bestraft. 
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Einheit der Rechtsordnung 
§ 817 BGB Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten 

 
1War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein 
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe 
verpflichtet. 2Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher 
Verstoß zur Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das 
zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden. 
 

§ 823 BGB Schadensersatzpflicht 
 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 

oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
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